Tip des Monats 7/05
Die diebische ELSTER

Das Finanzamts-Programm ELSTER zur elektronischen Übermittlung der Daten für Umsatz- und Lohnsteuer ist in die Kritik geraten.

Fachleute hatten Sicherheitsmängel in Bezug auf die Authentität bei der Abgabe der Steuererklärung gerügt. Da die Finanzverwaltung die Urheberschaft der gemachten Erklärung nicht prüft, können Dritte nämlich unter Verwendung einer fremden Steuernummer manipulierte Erklärungen abgeben. Erst ca. Anfang 2006 soll das Programm ELSTER eine Authentifizierung verlangen.
Eine Möglichkeit, dieser misslichen Situation zu begegnen, ist natürlich der Widerruf der Lastschriftvereinbarung gegenüber dem Finanzamt, um unliebsamen Abbuchungen zuvorzukommen.
Vorsorglich sollte aber zumindest auf dem verwendeten Briefpapier und insbesondere auf Rechnungen die Angabe der Steuernummer unterbleiben, sondern die Angaben auf die Anführung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UStIDNr.) beschränkt sein. Eine Verpflichtung zur Angabe der Steuernummer besteht im übrigen nicht, sofern die UStIDNr. auf dem Briefbogen angeführt ist. 

